
Vorblatt 

Ziele und wesentlicher Inhalt: 

Aufgrund einer Änderung des Burgenländischen Landesbedienstetengesetzes 2020 - Bgld. LBedG 2020, 
mit Wirksamkeit 1. Jänner 2024 und der damit verbundenen Einführung der zusätzlichen Berufsfamilie 
„Sicherheit“ ist es notwendig, die vorliegende Verordnung entsprechend anzupassen. Eine Aufnahme der 
neuen Berufsfamilie in die gegenständliche Verordnung ist daher vorzunehmen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die Anpassung der vorliegenden Verordnung führt zu keiner finanziellen Mehrbelastung für das Land 
Burgenland. 

Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere auf Frauen und 
Männer: 

Die vorgeschlagenen Regelungen haben keine unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Männer. 

Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit: 

Die in dieser Verordnung enthaltenen Regelungen weisen keinerlei umweltpolitische Relevanz auf. 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Die in Aussicht genommenen Maßnahmen fallen nicht in den Anwendungsbereich der Europäischen 
Union. 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 

Der vorliegende Verordnungsentwurf enthält weder Verfassungsbestimmungen noch ist eine Mitwirkung 
von Bundesorganen an der Vollziehung vorgesehen. 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil: 

Besonderer Teil: 

Zu Z 1 und Z 2 (9a. Abschnitt, §§ 25a bis 25c): 

Die Anpassung der vorliegenden Verordnung und Einführung der neuen Berufsfamilie in einem neuen 
9a. Abschnitt ist durch die zugrundeliegenden Änderungen im Burgenländischen Landesbediensteten-
gesetz 2020 - Bgld. LBedG 2020, bedingt und soll die neu geschaffene Regelung im Bgld. LBedG 2020 
widerspiegeln. 

Zu Z 3 (§ 26 Abs. 3): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 
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